
 

Hansestadt Salzwedel Beschlussvorlage 

Die Bürgermeisterin 

 

 

öffentlich 

Amt/Geschäftszeichen  Datum     Drucksache Nr.  

Bürgeramt 21.01.2021 2021/224 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Verkehr, 

Feuerschutz und Ökologie 

02.02.2021  

Hauptausschuss 03.02.2021  

Stadtrat 17.02.2021  

 

 

Betreff: 

Berufung des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Cheine in das 

Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel beschließt, den Kameraden Jan Raddatz als stellvertretenden 

Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Cheine in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Das 

Ehrenbeamtenverhältnis ist für die Dauer von sechs Jahren bestimmt und endet mit dem Ausscheiden 

aus der dafür bestimmten Funktion.   

 

 

Sachverhalt: 

Gemäß § 15 Abs. 3 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind 

Ortswehrleiter und ihre Stellvertreter auf Vorschlag der Mitglieder im Einsatzdienst des jeweiligen 

Zuständigkeitsbereiches durch die Gemeinde als Träger der Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren 

in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. 

 

Kamerad Jan Raddatz wurde am 09.11.2019 von den im Einsatzdienst tätigen Mitgliedern der 

Ortsfeuerwehr Ritze für die Funktion des stellvertretenden Ortswehrleiters vorgeschlagen. 

 

Die Voraussetzungen zur Funktionsübertragung gemäß § 3 der Laufbahnverordnung für Mitglieder 

Freiwilliger Feuerwehren werden seit 01.12.2020 erfüllt. 

 

Entsprechend § 8 Abs. 4 des Beamtengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist die Berufung durch die 

oberste Dienstbehörde vorzunehmen. Dies ist der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

X ja  nein 

 

          



 
Gesamtkosten 

der Maßnahmen 
( Beschaffungs-/ 

Herstellungskosten ) 

 
 

EUR 

 
jährliche 

Folgekosten/-lasten 
 

 

 
 

EUR 

 
 

 
 

 

 
 

keine 

 
Finanzierung 

Eigenanteil 
(i.d.R. Kreditbedarf ) 

 

 
 

EUR 

 
Objektbezogene 

Einnahmen 
(Erträge / 

Einzahlungen) 

 
 

 

EUR 

 
Einmalige oder 

jährliche 
laufende Haushaltsbe-

lastung 

Folgekosten ohne 
kalkulatorische Kosten 

 

EUR 

       
 

 Veranschlagung 
im Ergebnishaushalt 

 im Finanzhaushalt     Haushaltsstelle 

 2021ff.  20  nein  ja, mit 360,00 EUR  126101.54210000 
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